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Rundschreiben Nr. 006/2024



[bookmark: _Hlk61364782]Sozialversicherungsbeiträge in Polen im Jahr 2024


Sehr geehrte Damen und Herren,

von der deutschen Botschaft in Warschau wurde uns mitgeteilt, dass die Beitragssätze zur polnischen Sozialversicherung im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr unverändert bleiben. Die folgende Tabelle enthält die entsprechenden Prozentsätze für das Jahr 2024: 

	[bookmark: _Hlk60823592]Versicherungszweig
	Beitragsbemessungsgrundlage (BMG)
	Beitragssatz (%)
	Arbeitgeberanteil
	Arbeitnehmer-anteil

	Altersrentenversicherung
	Bruttogehalt
	19,52
	9,76
	9,76

	Erwerbsminderungsrentenversicherung
	Bruttogehalt
	8,00
	6,50
	1,50

	Krankenversicherung (Geldleistungen)
	Bruttogehalt
	2,45
	– 
	2,45

	Unfallversicherung
	Bruttogehalt
	1,67
	1,67
	–

	Krankenversicherung (Sachleistungen)1)
	Bruttogehalt 
abzgl. AN-Anteil
	9,00
	–
	9,00

	Arbeitsfonds (Leistungen bei Arbeitslosigkeit)2)
	Bruttogehalt
	2,45
	2,45
	–


[bookmark: _Hlk60824687]1) Der Beitrag errechnet sich nicht nach dem vollen Bruttogehalt, sondern nach einer eigenen Beitragsbemessungsgrenze. Diese beträgt ab dem 1. Januar 2024 86,29 % des Bruttolohns (Bruttolohn abzüglich 13,71 % AN-Anteil für Alters-/EM-Rente und KV Geldleistungen).
2) Der Beitrag zum Arbeitsfonds wird auf einem gesonderten Abrechnungsbogen ermittelt.

Die Jahresbemessungsgrenze in der polnischen Rentenversicherung (Alters- und Erwerbsminderungsrente) beträgt im Jahr 2024 234.720 Zł (ca. 53.552 Euro, Stand 23.01.2024; Euro-Referenzkurs Europäische Zentralbank). 

Der Beitragssatz zur Unfallversicherung wird zum 1. April 2024 aktualisiert werden, wie die polnische Sozialversicherungsanstalt (ZUS) bekannt gegeben hat. Die neuen Zinssatzwerte für die Tätigkeitsgruppen werden im März 2024 veröffentlicht und gelten dann voraussichtlich wieder für 3 Jahre. Über die Änderung werden wir Sie zeitnah informieren.


Mit freundlichen Grüßen



Nicole Spieß
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